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S a t z u n g 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
 
1.   Der Verein führt den Namen 
 

”Verein der ehemaligen Junioren 
bei der Handelskammer Hamburg e. V.” 

 
2.   Er hat seinen Sitz in Hamburg. 
 
3.   Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
 
1. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Unternehmern und Führungskräften der Wirt-

schaft mit dem Zweck, die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange seiner Mit-
glieder zu unterstützen. 

 
2. Zur Zweckverfolgung wird der Verein u. a. gesellschafts- und wirtschaftspolitische The-

men zur Diskussion aufgreifen, wissenschaftliche Veranstaltungen durchführen, Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch unter den Mitgliedern fördern und pflegen. 

 
3. Die Verfolgung von erwerbswirtschaftlichen Zwecken ist ausgeschlossen. 

 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins weder Beiträ-
ge noch Anteile des Vermögens zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

 
4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 

fällt das Vermögen einer durch die Mitgliederversammlung zu bestimmenden Organisati-
on zu, die ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und die es unmittelbar und aus-
schließlich für diesen Zweck zu verwenden hat. 
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§ 3 
Mitgliedschaft 

 
 
1. Mitglied können alle natürlichen Personen werden, die Mitglieder des Juniorenkreises bei 

der Handelskammer Hamburg waren. 
 
2. Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Vorstand zu 

richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist berechtigt, einen Antrag auf 
Aufnahme ohne Angaben von Gründen abzulehnen. 

 
3. Der Verein kann Ehrenmitgliedschaften vergeben. 

Das Vorschlagsrecht steht jedem Mitglied des Vereins zu. Über die Ehrenmitgliedschaft 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Dem Ehrenmitglied stehen die gleichen Rechte 
und Pflichten mit Ausnahme von § 5 zu. 

 
4. Gastmitglied können alle natürlichen Personen werden, die zwar nicht Mitglied der Wirt-

schaftsjunioren bei der Handelskammer Hamburg waren, aber einem anderen Mitglieds-
kreis der Wirtschaftsjunioren Deutschland oder der Junior Chamber International ange-
hörten. 

 
Gastmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder. 

 
 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt 

kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist 
von zwei Monaten einzuhalten ist. 

 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz schrift-
licher Mahnung mit Androhung des Ausschlusses nicht nachkommt oder schuldhaft in 
grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. 

 
4. Das Mitglied ist von der Ausschlussabsicht schriftlich unter Angabe der Gründe zu unter-

richten. Dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme vor Erlass des Beschlusses 
zu geben. 

 
Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusen-
den. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung 
einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim 
Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einle-
gung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den 
Ausschluss entscheidet. 
 
 
 



 

 

3 

 
§ 5 

Mitgliedsbeiträge 
 
 
1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden 

von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. 
 
2. Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren und Jahresbeiträgen werden von der Mit-

gliederversammlung festgesetzt. 
 
3. Der Vorstand kann Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge ganz oder teilweise erlassen 

oder stunden. 
 
 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
 

§ 7 
Vorstand 

 
 
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus fünf bis acht Mitgliedern. 
 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Mitglieder des Vorstandes 

gemeinschaftlich vertreten. 
 
3. Für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über EUR 2.500,00 bedarf es eines Be-

schlusses des Vorstandes gemäß § 10.  
 
4. Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen einen Vorstandssprecher. 
 
 
 

§ 8 
Zuständigkeit des Vorstandes 

 
 
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgen-
de Aufgaben: 

 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Ta-

gesordnung; 
 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
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c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes; 
 

d) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 
 
 
2. In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für den Verein soll der Vorstand eine 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen. 
 
 
 

§ 9 
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

 
 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, ge-

rechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im 
Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstands-
mitgliedes. 

 
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger berufen. Dies gilt auch, wenn ein Vor-
standsmitglied sein Amt vorzeitig niederlegt. 

 
 
 

§ 10 
Beschlüsse des Vorstandes 

 
 
1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorstandssprecher, bei dessen Verhinde-

rung von einem anderen Vorstandsmitglied, einberufen werden. 
 
2. Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglie-

der. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Vorstandssprecher. 

 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
 
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Mitgliederversammlung 

beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
2. Der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gem. Ziffer 1 unterliegen: 
 

a) die Genehmigung der Jahresrechnung, 
 

b) die Entlastung des Vorstandes, 
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c) die Wahl des Vorstandes, 
 

d) die Entlastung des Rechnungsprüfers, 
 
e) die Wahl des Rechnungsprüfers, 

 
f) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrages, 

 
g) die Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 

Vorstandes, 
 

h) die Berufung zum Ehrenmitglied. 
 
3. Einer ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder bedarf es bei der Beschlussfassung 

über: 
 

a) Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins, 
 

b) Abberufung eines Mitgliedes des Vorstandes. 
 
 
 

§ 12 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
 
1. Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 

wird vom Vorstand gemäß § 7 Abs. 2 unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens oder der per E-Mail versandten 
Einladung folgenden Tag. 
 
Das Einladungsschreiben oder die per E-Mail versandte Einladung gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Anschrift 
oder E-Mail-Adresse gerichtet ist.  

 
2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Wo-

che vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich oder per E-Mail eine Er-
gänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mit-
gliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Ver-
sammlung. 

 
3. a) Abweichend von § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vorstand nach seinem eigenen 

freien Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen,  
 
• dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem 

Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ausüben können (Online-Mitgliederversammlung) oder  
 

• dass die Mitglieder wahlweise sowohl in Anwesenheit an einem Versammlungsort 
teilnehmen oder aber ohne Anwesenheit teilnehmen und ihre Mitgliederechte im 
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Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (Hybrid-
Mitgliederversammlung).  

 
b) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online- und Hybrid-
Mitgliederversammlungen“ geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für 
die Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere 
sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilneh-
men und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. mittels Zustellung eines individuellen Logins). 
 
c) Die „Geschäftsordnung für Online- und Hybrid-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Be-
standteil der Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist 
der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktu-
elle Fassung der Geschäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des 
Vereins für alle Mitglieder verbindlich. 
 
d) Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung 
gültig, wenn 

• alle Mitglieder in Textform und/oder elektronischem Weg beteiligt wurden, 
• bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder 

ihre Stimme in Textform und/oder elektronisch abgegeben hat 
• und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
e) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Vorstandssitzungen und Vorstands-
beschlüsse entsprechend.   

 
4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandssprecher, bei dessen Verhinderung von 

einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, be-
stimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungs-
leitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahl-
ausschuss übertragen werden. 

 
5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert, oder wenn 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. 

 
 
 
 

§ 13 
Rechnungsprüfung  

 
 
Die Mitgliederversammlung wählt einen Rechnungsprüfer für die Dauer von einem Jahr, der 
weder dem Vorstand angehört, noch Angestellter des Vereins sein darf. Der Rechnungsprü-
fer prüft die Buchführung und den Jahresabschluss, berichtet über die Prüfungsergebnisse in 
der Mitgliederversammlung und gibt seine Empfehlung über die Entlastung des Vorstandes 
ab.  
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§ 14 
Datenschutz 

 
1. Der Verein speichert die Daten der Mitglieder, die unter anderem mithilfe des Antrags-

formulars erhoben werden (Adresse, Kommunikationsdaten (insbesondere E-Mail-
Adresse), Mitgliedstyp, Bankdaten etc.). Die Erhebung und Speicherung der Daten ist für 
die reibungslose Organisation und die Einladung zu Vereinsveranstaltungen notwendig. 
 

2. Die Mitglieder verpflichten sich, den Verein über Änderungen ihrer persönlichen Daten 
schnellstmöglich zu informieren. 

 
3. Der Verein nutzt diese Daten nur zur Organisation von Vereinszwecken. Zu diesen Zwe-

cken kann eine Weitergabe an Dritte unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen er-
folgen.  

 
 

 
 

§ 15 
Wirtschaftsjunioren bei der Handelskammer Hamburg und Handelskammer Hamburg 

 
 
Ein Mitglied der Wirtschaftsjunioren bei der Handelskammer Hamburg und ein von der Han-
delskammer Hamburg bestimmter Vertreter können an der Mitgliederversammlung und an 
den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen. Ein Stimmrecht steht ihnen nicht zu. Sie sind der 
Satzung entsprechend rechtzeitig einzuladen. 
 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
Stand: 28. März 2023 


